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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Mit 112 zu 79 Stimmen bei einer Enthaltung nahm der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2022 eine Motion Gysin (gp, TI) an, die eine Anpassung der
französischen und italienischen Terminologie von Artikel 113 StGB (Totschlag)
forderte. Die Motionärin schlug vor, entweder auf den ihrer Meinung nach
irreführenden Ausdruck «leidenschaftlich» («passionnel» bzw. «passionale») zu
verzichten oder den betreffenden Artikel gänzlich aufzuheben. Die aktuelle
Formulierung erwecke missverständlicherweise den Eindruck, die «Tötung aus
Leidenschaft», wie der Totschlag aus dem Französischen und Italienischen übersetzt
werden könnte, habe etwas mit Ehrenmord oder Beziehungsdelikten zu tun. Gysin gab
zu bedenken, die medienwirksame Verwendung des Begriffs könne dazu führen, dass
dem Opfer von der Gesellschaft eine Mitschuld zugeschoben und die Täterin oder der
Täter von der Verantwortung für die Tat freigesprochen werde. Im Grunde genommen
sei der Straftatbestand des Totschlags als Sonderfall der vorsätzlichen Tötung
redundant und könnte auch gänzlich gestrichen werden, so die Tessinerin in ihrer
Begründung weiter. Der Bundesrat argumentierte dagegen, durch eine Änderung im
StGB könne die missbräuchliche Verwendung der Ausdrücke «meurtre passionnel»
bzw. «omicidio passionale» in der Umgangssprache nicht verhindert werden. Überdies
beschränke die geltende Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe für Totschlag
den Ermessensspielraum des Gerichts, innerhalb dessen es die mildernden Umstände –
heftige Gemütsbewegung oder grosse seelische Belastung –, die den Totschlag
definieren, berücksichtigen kann. Würde der Artikel gestrichen, fiele die Mindeststrafe
für Totschlag dahin. Bundesrätin Karin Keller-Sutter wies im Ratsplenum darauf hin,
dass das Thema von der RK-NR im Zuge der Harmonisierung der Strafrahmen geprüft
und ein entsprechender Antrag aufgrund der Auswirkungen, die die Änderung nach sich
ziehen würde, abgelehnt worden sei. Ausser der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion,
der grossen Mehrheit der FDP-Fraktion und einer Enthaltung sprachen sich die
Mitglieder der Volkskammer dennoch für den Vorstoss aus. 1

MOTION
DATUM: 02.03.2022
KARIN FRICK

Dem Bestreben von Nationalrätin Greta Gysin (gp, TI), die französische und italienische
Terminologie von Artikel 113 StGB (Totschlag) anzupassen, setzte der Ständerat in der
Wintersession 2022 ein Ende. Ziffer 1 der entsprechenden Motion verlangte, auf den
Ausdruck «leidenschaftlich» – in der französischen Fassung wird der Totschlag als
«meurtre passionnel» und in der italienischen Fassung als «omicidio passionale»
bezeichnet – im Randtitel zum Straftatbestand zu verzichten. Die Bezeichnung sei
veraltet und wecke bei juristischen Laien falsche Assoziationen, argumentierte
Ständerätin Lisa Mazzone (gp, GE), die mit ihrer Minderheit beantragte, dieses Anliegen
anzunehmen. Die vorberatende RK-SR habe zwei Linguisten angehört, die bestätigt
hätten, dass der Ausdruck «passion» im heutigen Sprachgebrauch nicht mehr als
heftige Gefühlsregung im Allgemeinen, sondern spezifisch als (Liebes-)Leidenschaft –
und der «crime passionnel» demnach als Eifersuchtsverbrechen – verstanden werde.
Das sei problematisch, weil entsprechende Schlagzeilen dann in der Gesellschaft den
falschen Eindruck erweckten, dass ein Verbrechen aus Eifersucht zu einer
Strafminderung führe. Die Kommissionsmehrheit stellte sich dagegen auf den
Standpunkt, dass der Vorstoss abzulehnen sei, weil es sich um «ein gut etabliertes
juristisch-technisches Vokabular» handle, das in der Rechtsanwendung zu keinerlei
Problemen führe, wie sie im Bericht schrieb. Mit 25 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung
lehnte die Kantonskammer folglich Ziffer 1 ab, wobei sich im Abstimmungsresultat eher
ein Links-rechts- als ein Röstigraben abzeichnete. Ziffer 2 der Motion mit der Variante,
Artikel 113 StGB ganz abzuschaffen, fand indessen auch bei der Kommissionsminderheit
keine Unterstützung und wurde im Rat stillschweigend abgelehnt. 2
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Öffentliche Ordnung

Nachdem der Ständerat den Entwurf zum Bundesgesetz über das
Gesichtsverhüllungsverbot im Sommer 2023 ohne Änderungen gutgeheissen hatte,
beantragte die RK-NR ihrem Rat mehrheitlich, dasselbe zu tun. Eine Minderheit Gysin
(gp, TI) beantragte Nichteintreten, weil sie durch die Umsetzung auf Bundesebene den
Föderalismus und das Subsidiaritätsprinzip verletzt sah, fand in der Herbstsession 2023
aber ausserhalb der Grünen und der FDP-Fraktion keine Unterstützung. Mit 135 zu 32
Stimmen bei 2 Enthaltungen trat der Nationalrat als Zweitrat auf den Entwurf ein. Die
Mehrheit erachtete den Vorschlag des Bundesrates, der sich auf die
Strafrechtskompetenz in Artikel 123 BV stützt, als verfassungskonform und betonte
darüber hinaus, dass sich gemäss Vernehmlassung auch die Kantone eine Umsetzung
auf Bundesebene wünschten. Auch in der Detailberatung folgte die grosse Kammer
überall den Anträgen ihrer Kommissionsmehrheit. Dieselben Änderungsvorschläge, die
bereits im Ständerat erfolglos gewesen waren, fanden auch im Nationalrat keine
Mehrheit. Schliesslich stimmte die Volkskammer dem unveränderten Entwurf mit 151 zu
29 Stimmen bei 6 Enthaltungen zu. 

Damit kam das Geschäft noch in derselben Session in die Schlussabstimmungen. Dort
nahm der Nationalrat das Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungsverbot mit 163 zu
31 Stimmen bei 2 Enthaltungen an, wobei sich die geschlossen stimmende Grüne
Fraktion sowie ein Mitglied der FDP-Fraktion dagegen aussprachen. Der Ständerat
verabschiedete die Vorlage mit 35 zu 4 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Hier stammte die
Skepsis aus dem links-grünen Lager. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2023
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1) AB NR, 2022, S. 97; 24H, 3.3.22
2) AB SR, 2022, S. 1346 ff.; Bericht RK-SR vom 14.10.22; CdT, 15.12.22
3) AB NR, 2023, S. 1767 ff.; AB NR, 2023, S. 2155; AB SR, 2023, S. 1025; BBl, 2023 2295; CdT, LT, TA, 21.9.23
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